
Wasserkommission 4232 Fehren 061 789 90 30 
 baukommission@fehren.ch 
  

Wasser Anschlussgesuch  BG Nr.: ...................................... 
 

   eingereicht am: ...................................... 
für die Liegenschaft: 
 

Strasse Nr.: ............................................................. Parzellen Nr.: ................................................... 
 

Bauherr : 
Name :  ............................................................. Vorname :  ................................................... 
 

Strasse Nr. .............................................................. PLZ/Ort :  ................................................... 
 

Telefon: .............................................................. E-Mail: ................................................... 
 

Architekt : .............................................................. Telefon :  ................................................... 
 

Adresse : ............................................................................................................................. ..................... 
 

Sanitär-Installationsfirma 
 

❑ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Anzuschl. Objekt : ❑ Einfamilienhaus ❑ Mehrfamilienhaus ❑ Gewerbe/Industrie  
 

Anzahl Wohnungen :......... 

 

Regenwassernutzung : ❑ Ja    ❑ Nein  Trinkwassernachbehandlung : ❑ Ja    ❑ Nein 

 

Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller und die verantwortliche Bauleitung erklären, dass die Installation 
nach den Bestimmungen des gültigen Wasserreglements der Gemeinde Fehren, den gültigen Leitsätzen des 
SVGW und den umstehenden Bedingungen & Auflagen erstellt wird. 

 

Ort, Datum : ................................................... Die Gebäudeeigentümerin :  ......................................... 
 

Der Gebäudeeigentümer: ......................................... 
 

Ort, Datum : ................................................... Die Bauleitung :  ......................................... 
 

Zur Bewilligung des Wasseranschlusses ist das Anschlussgesuch (3-fach) unter Beilage folgender Unterlagen 
einzureichen: 

• Situationsplan (3-fach)   • Baupläne UG / EG (3-fach) 
      (mit Standort Wasserzähler) 
 

! ! Unvollständig ausgefüllte und nicht komplette Anschlussgesuche werden retourniert!  
 

BEWILLIGUNG 
Die Bewilligung für den Wasseranschluss wird vorbehältlich der Baubewilligung und privater Rechte erteilt. 
Wir verweisen auf das geltende Wasserreglement und die umstehenden technischen Bedingungen und 
Auflagen. 

Für die Wasserkommission 

Fehren, ……..............................    Der Präsident    Die Aktuarin 
(Ueli Straumann)    (Christine Amstutz) 

 

Anschluss abgenommen durch:  ……………..……… 
 
  Datum: …………………..… 



 
 
 
 
Allgemeine Bedingungen / Hausanschlussleitung : 
 
Begriff 

Die Hausanschlussleitung verbindet die Hausinstallation mit der Versorgungsleitung bzw. Hauptleitung. Sie 
umfasst den Leitungsteil von der Haupt-/Versorgungsleitung bis und mit dem Wasserzähler. 
 
Erstellung und Kosten 

• Die Gemeinde bestimmt die Anschlussstelle und die Art der Hausanschlussleitung. Die Wünsche des 
Wasserbezügers sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 

 

• Die Kosten der Hausanschlussleitung, samt dem Absperrschieber nach der öffentlichen Leitung und die 
Abnahme inklusive dem Einmessen sind vom Wasserbezüger zu tragen. 

 

• Beim Ersatz einer bestehenden Haupt- oder Versorgungsleitung durch eine neue Leitung wird der Anschluss 
der Hausanschlussleitung im Bereich des Anschlusspunktes zu Lasten der Gemeinde neu erstellt. Fehlt der 
Absperrschieber wird zu Lasten des Wasserbezügers ein Schieber eingebaut. 

 
Eigentum, Unterhalt, Ersatz 

• Die Hausanschlussleitung und der Absperrschieber ist Eigentum des Wasserbezügers. Er hat für den 
Unterhalt und den Ersatz zu sorgen. 

 

• Schäden, die sich an der Hausanschlussleitung zeigen, sind der Gemeinde sofort mitzuteilen. Brüche an der 
Hausanschlussleitung sind vom Wasserbezüger unverzüglich auf seine Kosten beheben zu lassen. 

 
Ausführung 

• Der Wasserbezüger darf eine neue Hausanschlussleitung und deren Ersatz und Reparatur durch den 
Brunnmeister oder einen konzessionierten Installateur ausführen lassen. 

 

• Die Schadenbehebung kann auch der Gemeinde übertragen werden. Diese beauftragt den Brunnmeister 
oder ihre Vertragsunternehmer mit der Schadenbehebung. Die Kosten werden dem Wasserbezüger belastet. 

 
Abnahme 

• Der Wasserkommission ist vor dem Eindecken die neu erstellte oder reparierte Hausanschlussleitung zur 
Abnahme zu melden. Neue Leitungen oder Leitungen mit veränderter Linienführung werden durch die 
Wasserkommission eingemessen. Die Leitung ist mit dem Wassernetzdruck auf ihre Dichtigkeit durch den 
Brunnmeister zu prüfen. Bei der Missachtung dieser Vorschrift hat die Gemeinde die Freilegung der Leitung 
auf Kosten des Wasserbezügers zu veranlassen. 

 

• Die Gemeinde übernimmt durch die von ihr durchgeführten Kontrollen keine Gewähr für die vom Installateur 
ausgeführten Arbeiten oder die von ihm installierten Apparate. 

 

• Die Hausinstallationen bei Regenwassernutzung oder Trinkwassernachbehandlung sind durch den 
Brunnenmeister abzunehmen! 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

Bauliche Auflagen 
 

• Hauszuleitung : .......................................................................................................................................... 
 
 

• Absperrschieber : .......................................................................................................................................... 
 
 

• Wasserzähler :  .......................................................................................................................................... 
 
 

• Standort Wasserzähler .......................................................................................................................................... 
 
 

• Rückschlagventil SVGW zugelassen: ...................................................................................................................... 
(Der Einbau hat unmittelbar nach dem Wasserzähler zu erfolgen!) 
 
 
 
Ausführungsbeschrieb / Spezielle Auflagen 
 
 
 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
Technische Angaben zum Anschlussgesuch 
(Zusammenstellung gemäss SVGW Leitsätze W3 1992)  

 
Objekt : .....................................................................Parzelle Nr. :.......................................................... 
 
Die Angaben sind vom Sanitär- Planer / Installateur einzutragen. Die Installationen sind nach den Leitsätzen des 
SVGW auszuführen. Vor der Inbetriebnahme findet eine Installationskontrolle statt. Die Installationsfirma 
verpflichtet sich, das Objekt vorher unaufgefordert zur Kontrolle anzumelden. 
 
 
 

Verwendungszweck: Anschlüsse DN 15 (1/2“) QA 
kalt 
l/s 

QA 
warm 
l/s 

LU 
kalt 

LU 
warm 

WC-Spülkasten, Getränkeautomat     

Waschtisch, Waschrinne, Bidet, Coiffeurbrause     

Haushaltsgeschirrspülmaschine     

Haushaltswaschautomat     

Entnahmearmatur für Balkon     

Dusche, Spülbecken, Waschtrog, 
Ausgussbecken, Stand- und Wandausguss 

 
 

 
 

 
 

 
 

Urinoir-Spülung automatisch     

Badewanne     

Entnahmearmatur für Garten und Garage     

Tabelle Belastungswert (LU) 
 
Grösster angeschlossener Einzelbelastungswert …………………… 
 
Spitzenvolumenstrom in l/s als Funktion des Summendurchflusses …………………… 
(gemäss Diagramm 1 der SVGW Leitsätze S. 12)  

 
Innendurchmesser Rohr di (mm) der Zuleitung gemäss 
Druckverlusttabelle …………………… 
(Definitive Entscheidung durch die Gemeindeorgane) 

 
 
 
Ort / Datum: ........................................ Der Planer / Installateur: ................................................................... 
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